
Nr: 320   
Behar Bechukotai         12. Mai 2007 ה"ב   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhalt der Tora-Lesung 
Das Schabbatjahr soll sogleich nach der Einnahme des Landes beachtet 
werden. Das Joweljahr, am Ende von 49 Jahren, wird die Rückkehr des 
Grundbesitzes zu seinen ursprünglichen Eigentümern und die endgültige 
Befreiung der Sklaven zur Folge haben. Massnahmen zu Gunsten der Ar-
men und das Verbot des Leihens gegen Zinsen beenden den Abschnitt Be-
har.  

Das Kapitel 26 ist gänzlich den feierlichen Ermahnungen gewidmet, die 
G’tt an das Volk richtet und die es vor jeder Untreue und jedem Bruch des 
Heiligen Bundes warnen. Der Frieden und der Wohlstand, die nationale 
Sicherheit und das individuelle Wohlergehen werden Folgen eines makel-
losen moralischen und physischen Verhaltens des Volkes sein.  

Doch die ganze Strenge der göttlichen Strafe wird ausgelöst werden, so-
bald die Söhne Israels das Joch abwerfen. Die harte Schule des Exils wird 
sie durch die Nationen der Welt hindurch führen, bis zu dem Tag, an dem 
sie wieder das Bewusstsein ihrer wesentlichen Daseinsaufgabe erlangt ha-
ben werden. Der alte Bund, der nie aufgelöst wurde, wird sie an ihren Platz 
zurückversetzen. Gebote, die sich auf die Gelübde und die Zehnten bezie-
hen, schliessen das dritte Buch der Tora ab. 
 
 

ISRAELITISCHE GEMEINDE BASEL 

ZUM SCHABBAT 
Tora: Wajikra (3. Buch Moses), 25:1 - 27:34 àø÷éå  äë, à - æë, ãì
Haftara: Jirmejahu (Jeremia), 16:19-17:14 åäéîøé  æè, èé - æé, ãé



Inhalt der Haftara-Lesung 
Die Parscha spricht von den glücklichen Zeiten, die die Folge nationaler Treue 
von Israel sind, und den unvermeidlichen und furchtbaren Folgen der Untreue 
gegen das Gesetz G’ttes. Die Haftara enthält die Rede des Propheten Jirmijahu, 
der Zeuge war, wie Tempel und Staat durch die religiöse und sittliche Entar-
tung des Volkes Israel vernichtet wurden. So sind seine Worte besonders in den 
diesem Abschnitt vorangehenden Versen ein Widerhall der Prophezeiungen un-
seres Lehrers Mosche. Doch ist die Botschaft Jirmijahus hier von einer grossen 
Hoffnung erfüllt: Selbst heidnische Nationen werden noch anerkennen, dass 
Wahrheit und Sittlichkeit alleine in der Israel gegebenen Offenbarung der Tora 
zu finden sind. Israel vertraue daher weiter auf G’tt, seinen treuen Arzt, der es 
heilen und auf sicherem Grunde für ewig verwurzeln wird.  
 

Heimat als ethischer Begriff 
von Prof. Dr. Alfred Bodenheimer, Zürich 

Die Doppelsidra Behar-Bechukotai lotet in vielfacher Hinsicht die bevor-
stehende Existenz Israels im eigenen Land aus. Vom Jowel-Jahr ist die 
Rede, vom Besitz kanaanitischer, aber auch aus Israel stammender Knech-
te, und die Rede ist auch von Wohl und Übel des Volkes entsprechend sei-
ner Treue gegenüber Gott. Diese Vielzahl von eigentlich recht unterschied-
lichen Mizwot, die untereinander doch wieder verbunden sind (etwa das 
Freiwerden des Landes wie der Knechte im Jowel-Jahr oder die Verbin-
dung der Vertreibung des Volkes aus dem Land mit dem «Einziehen» der 
Ruhe durch dieses Land, 26:34) lassen vermuten, dass hier einem Volk, 
das der Erfahrung von Güterbesitz wie auch von Knechten entbehrt, der 
Erfahrung des Umgangs mit Boden wie mit anderen Völkern innerhalb ei-
nes wie immer gestalteten Kräftegleichgewichts entbehrt, ein Begriff die-
ses Landbesitzes gegeben werden soll. Egalität, wie sie eine Wüstenexis-
tenz mehr oder weniger generiert, dies ist diesen Kapiteln eingeschrieben, 
ist unter den Umständen von Landbesitz, von Besitz überhaupt, der sich 
aus Boden und Kapital zusammensetzt, nicht mehr möglich. Es lässt sich 
höchstens annähernd ein Korrektiv konstruieren und eine Gesetzgebung 
fixieren, die die Inegalität in Grenzen hält. Dieses Korrektiv wird in seiner 
Essenz auf eine Grundlage gestellt, die im Vers 25:23 ausgedrückt wird, 
im Zusammenhang mit dem Verbot, Boden im Land Israel auf Dauer zu 
verkaufen: «… denn mir ist das Land, denn Fremde und Ansässige seid ihr 
bei mir.» 



Das Interessante daran ist, dass das göttliche Beharren auf der Nichtbesitz-
barkeit des Landes faktisch ja gerade dadurch bestätigt wird, dass das Land 
durch die Erbteile in nicht dauerhaft rückgängig zu machender Weise Be-
sitz von Stämmen bzw. Familien ist. Es wird also in gewisser Weise von 
diesen genealogischen Reihen in so starkem besessen, dass es de facto un-
verkäuflich ist – wobei gerade der Verlust an Autonomie, das Land zu ver-
kaufen, das Eigentumsrecht wieder einschränkt. Dieselbe Unterordnung 
menschlichen Besitzes unter den göttlichen betrifft ja auch die Knechte – 
Knechte Gottes und nicht Knechte von Knechten sollen sie sein, deshalb 
sollen sie (wenn sie selbst dem zustimmen) nach sieben Jahren, spätestens 
aber im Jowel-Jahr in die Freiheit entlassen werden. 
Faktisch findet also in dieser Sidra eine Art Neudefinition des Begriffs 
«Besitz» statt. Franz Rosenzweig hat in seinem «Stern der Erlösung» das 
Land Israel gerade deshalb als Heiliges Land bezeichnet, weil es dem Vol-
ke immer nur als «Lehen» übergeben sei, weil sich gerade der Besitzende, 
einerseits der eigentlichen Unverkäuflichkeit des Landes, andererseits der 
moralischen Vorgaben für den kollektiven Besitz des Landes wegen, in ei-
ner prekären Situation befindet. 
Die Bemerkung Rosenzweigs, zwischen den beiden Weltkriegen und ih-
rem überbordendem Nationalismus geschrieben, öffnet zu ihrer Zeit (und 
wohl auch zu unserer) neue Begriffshorizonte. Er zeigt auf, dass all das, 
was zur Verteidigung von «Heimat» als eines Eigenen vorgebracht wird, 
letztlich brüchig wird, wenn wir Landbesitz von moralischer Bewährung 
abhängig machen. Das Heilige am Heiligen Land wäre dann mitnichten ein 
gewissermassen Magisches, dem Boden oder Gebiet selbst Inhärentes, 
sondern vielmehr die daran geknüpfte Anforderung, das von den Vätern 
Ererbte durch gottgefälliges Verhalten dauernd erneut zu erwerben, um es 
zu besitzen. Heimat als ethischer Begriff statt als emotionales, zuweilen 
auch sentimentales, jedenfalls aber auch andere politisch exkludierendes 
mehr oder minder künstliches Konstrukt. Eine Erkenntnis und ein Masstab, 
die auch ausserhalb des gemeinhin als heilig verstandenen Landes seine 
appellative Gültigkeit besitzen. 
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Heute (12. Mai): 
Mincha und Gedanken zum Wochenabschnitt 21.05 
Maariw 21.45 
Wochentags: 
Morgens: Sonntag und Donnerstag (13. und 17. Mai) 07.45 
 Mittwoch (16. Mai*) und Freitag (18. Mai, Rosch Chodesch) 06.30 
  Montag und Dienstag (14. und 15. Mai) 06.45 

*) Jom Jerushalajim (Mincha & Maariv) 
Schabbat Bamidbar (18./19. Mai): 
Eingang (Mincha & Maariw) 19:45 
Schacharit 08:30 

Abends: Sonntag Montag Dienstag *) Mittwoch Donnerstag 
Mincha/Ma’ariv 21.12 / 21.42 21.13 / 21.43 19.15 21.16 / 21.46 21.18 / 21.48

Solange die politische Situation in Israel es erfordert, sagen wir: 
eðé Åç Çà ì Åà Èø ÀNÄéÎúé ÅaÎì Èk íé Äðeú Àp Èä ä Èø Èö Àa äÈé Àá ÄL Àáe ,ò ÈäBíé Äã Àî ïé Åa íÈi Ça ïé Åáe ä ÈL ÈaÇi Ça,
÷ Èn ÇäBí í Åç Çø Àé í Æäé ÅìÂò é ÀåBí Åàé Äö ä Èø Èv Äî ä ÈçÈå Àø Äì ä Èì Åô Âà Åîe à ÀìBä Èø ãea Àò ÄM Äîe ä Èl Ëà Àâ Äì,

à Èz ÀL Çä à ÈìÈâ Âò Ça Çî Àæ Äáeï áé Äø È÷ ,ð ÀåÉø Çîà ï Åî Èà.    (Übersetzung siehe Sefat Emet, S. 59)

WEGWEISER DURCH DAS SCHABBAT-GEBET 
 Sefat Emet Schma 
 (Rödelheim) Kolenu 
 Seite Seite 

Segenssprüche am Morgen: Adon olam 3-13 20-37 
Beginn der Lobverse: Baruch sche-amar 17-32 292-328 
Fortsetzung der Lobverse: Nischmat kol chaj 101-104 328-334 
Segenssprüche vor dem Schema Jissrael: Barechu 104-109 336-344 
Schema Jissrael und Segenssprüche danach 109-113 344-350 
mit Einschaltungen für Schabbat Behar Blaues Buch 66-67 
Leise Amida (Stehgebet) mit lauter Wiederholung 113-118 352-364 
Tagespsalm: Mismor schir 84-85 366-368 
Wechselgesang bei offener Lade: An’im semirot 301-302 374-376 
Ausheben der Tora und Segenssprüche zur Lesung 118-120 378-390 
Gebete nach der Haftara: Jekum purkan 120-121 390-394 
Gebet für das Vaterland (auf deutsch) Blaues Buch 10 
Gebet für Israel Blaues Buch 10 394-396 
Segen für den neuen Monat 122-123 396-398 
ÖÖÖÖ Rosch Chodesch Siwan ist Freitag 
Aschrej und Einheben der Tora 124-125 400-404 
Leise Mussaf-Amida mit lauter Wiederholung 126-132 406-420 
Ejn kelokejnu und Abschnitte aus dem Talmud 134-135 422-426 
Schlussgebet: Alejnu 65 428-430 
Kaddisch der Trauernden 64 430 


